
Hintergrund

Eine der wirksamsten Maßnahmen zum Schutz der
Bevölkerung vor den Gefahren des Passivrauchens ist die
Einführung der rauchfreien Gastronomie. Das belegen
Studien zu den gesundheitlichen Effekten von Rauchver-
boten in Irland1, Schottland12, den USA5,6,8 und anderen
Staaten. Auf der Grundlage der vorliegenden For-
schungsergebnisse hat der Gesetzgeber in Bayern ein
umfassendes Rauchverbot in der Gastronomie erlassen.
In allen anderen Bundesländern sollen größere Gas-
tronomiebetriebe die Möglichkeit bekommen, Raucher-
räume einzurichten. Darüber hinaus gibt es von Land zu
Land unterschiedliche Ausnahmeregelungen für Rau-
chergaststätten (Saarland) und „Brauchtumsveranstal-
tungen“ (NRW), Festzelte und Vereinsheime. Einige
Bundesländer haben zudem „Innovationsklauseln“ ver-
abschiedet, die das Rauchen in Gaststätten erlauben,
sofern „durch Lüftungssysteme ein dem Rauchverbot
gleichwertiger Schutz vor den Gefahren des Passiv-
rauchens gewährleistet werden kann“ (Gesetzentwurf
NRW Art. I § 3 Abs.8). Im Folgenden werden die
Bedenken des Deutschen Krebsforschungszentrums
gegenüber Raucherräumen, Lüftungssystemen und ande-
ren Ausnahmeregelungen zusammengefasst.

1. Aus Raucherräumen gelangen giftige, krebs-
erzeugende und erbgutverändernde Schadstoffe 
in das gesamte Gebäude

Die in Raucherräumen entstehenden Giftstoffe des Tabak-
rauchs können nicht zuverlässig von den sie umgebenden
rauchfreien Räumlichkeiten ferngehalten werden. Messun-
gen des Deutschen Krebsforschungszentrums vom Septem-
ber 2007 machen deutlich, wie sich der Tabakrauch vom
Raucherraum ausgehend in der Gaststätte ausbreitet: Die
Werte für lungengängige Partikel sind im Nichtraucher-
bereich vor dem Raucherraum gleich hoch wie im Raucher-
raum selbst (Abbildung). Für dieses Ergebnis gibt es eine ein-
fache Erklärung: Wenn in einem Raucherraum bedient
werden darf, steht die Tür für die Bedienung meistens offen
oder sie muss immer wieder geöffnet werden.

Es ist wissenschaftlich belegt, dass sich die Substanzen
des Tabakrauchs im gesamten Gebäude ausbreiten, sich an
Wänden, Decken, Böden und Gegenständen festsetzen und
von dort wieder abgegeben werden11. Raucherzimmer
stellen demnach eine permanente Quelle von Schadstoffen
in einem Gebäude dar.

2. Raucherräume gefährden die Gesundheit 
der Beschäftigten in der Gastronomie

Für das Service- und Reinigungspersonal in der Gastro-
nomie stellen Raucherräume die am stärksten kon-
taminierten Arbeitsplätze dar. Schwangere und stillende

Mütter dürften grundsätzlich keinen Zugang zu diesen
Räumlichkeiten erhalten. Die anderen Beschäftigten müss-
ten aus Arbeitsschutzgründen Schutzmasken mit Atemfilter
tragen. Es gibt allerdings keine Atemfilter, die sämtliche
gefährlichen Bestandteile des Tabakrauchs auffangen
können.

Angesichts der immer noch angespannten Arbeitsmarkt-
lage ist es für die Beschäftigten in Gastronomiebetrieben
und Reinigungsfirmen schwierig, woanders ihren Lebens-
unterhalt zu verdienen. Die Verpflichtung zur Arbeit in den
Raucherräumen macht sie zu Arbeitnehmern zweiter Klasse. 

Eine vollständig rauchfreie Gastronomie wirkt sich nach-
weislich positiv auf die Gesundheit der Mitarbeiter aus. So
gingen beispielsweise in Irland bei Gastronomiemitarbeitern
nach der Einführung des Rauchverbots Krankheits-
symptome wie gerötete Augen und Reizungen im
Rachenraum deutlich zurück1 und die Lungenfunktion der
nicht rauchenden Beschäftigten verbesserte sich7.

3. Raucherräume erhöhen die Gesundheitsrisiken
der Raucher zusätzlich

Der Nebenstromrauch, der beim Glimmen einer Zigarette
entsteht, enthält die gleichen giftigen und krebs-
erzeugenden Substanzen wie der vom Raucher inhalierte
Hauptstromrauch, zum Teil sogar in deutlich höheren Kon-
zentrationen3,9,10. Durch die hohe Konzentration der Schad-
stoffe in Raucherräumen besteht auch für Raucher eine zu-
sätzliche Gesundheitsbelastung. Denn Raucher belasten
sich gegenseitig: Sie atmen sowohl den Hauptstromrauch
ihrer eigenen Zigarette als auch den Nebenstromrauch der
Zigaretten anderer ein. 
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Abbildung: Konzentration von PM2,5 in einem Café mit einem
Raucherraum in Hannover, gemessen am 19.09.2007. Quelle:
Eigene Messungen. Deutsches Krebsforschungszentrum, Stabs-
stelle Krebsprävention, 2007.
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4. Lüftungssysteme bieten keinen hinreichenden 
Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens

Lüftungssysteme und Filteranlagen entfernen die krebs-
erzeugenden und erbgutverändernden Substanzen des
Tabakrauchs nur zum Teil. Da selbst kleinste Mengen dieser
Substanzen zu Veränderungen des Erbgutes und damit zu
einer möglichen Tumorentwicklung beitragen können, gibt
es keine wissenschaftlich gesicherten Grenzwerte, unter-
halb derer die Gesundheit nicht gefährdet wäre. Daher gilt
der Grundsatz: Für krebserzeugende Stoffe finden Richt-
werte für Innenraumluft keine Anwendung. Nur eine Null-
belastung schützt vor den Giften und krebserzeugenden
Substanzen des Tabakrauchs.

Dieses Grundproblem betrifft auch so genannte
„zertifizierte“ Lüftungssysteme. Bislang vorgelegte Zertifi-
zierungen haben nicht die tatsächliche Gesundheitsgefähr-
dung durch die über 70 bekannten krebserzeugenden und
erbgutverändernden Substanzen sowie durch weitere Gift-
stoffe des Tabakrauchs berücksichtigt. Diese wurden erst
gar nicht als Einzelsubstanzen gemessen. Stattdessen
wurden willkürlich ausgewählte Komponenten des Tabak-
rauchs zu „Indikatoren“ für die Gesamtheit der krebs-
erzeugenden, erbgutverändernden und sonstigen toxischen
Substanzen erklärt und eine (mehr oder weniger aus-
geprägte) Reduktion dieser Indikatoren aufgezeigt. Ein
solches Prüfverfahren ist in hohem Maße unvollständig,
denn es müsste die Reduktion auf Null für alle krebs-
erzeugenden und erbgutverändernden Substanzen des
Tabakrauchs nachgewiesen werden. Die bloße Verringerung
der Belastungswerte mittels Filtersystemen genügt nicht, da
die Wissenschaft, von wenigen Ausnahmen abgesehen, für
keine der krebserzeugenden oder erbgutverändernden Sub-
stanzen einen unschädlichen Wert angeben kann. 

Ein weiteres Problem von Lüftungssystemen auf
Filterbasis – mit Rückführung der gefilterten Luft in den
Raum – ergibt sich aus der Tatsache, dass die Filter, die mit
Giften beladen sind und „ausgasen“, selbst eine Gefahren-
quelle darstellen. Lüftungssysteme oder Filteranlagen sowie
Raucherkabinen müssen sorgfältig überwacht und regel-
mäßig gewartet werden. Wenn eine Überwachung nicht
stattfindet, stellen sie selbst eine Quelle von Schadstoffen in
Innenräumen dar.

5. Raucherräume, Lüftungssysteme und andere 
Ausnahmeregelungen führen zu Wettbewerbs-
verzerrungen

Wenn das Rauchen in Nebenräumen erlaubt wird, werden
alle Einraumbetriebe benachteiligt, die keine Möglichkeit
haben, eine räumliche Abtrennung vorzunehmen. Eine bau-
technische Umrüstung von bisherigen Einraumbetrieben in
solche mit einem neu gebauten Nebenraum, in dem
geraucht werden darf, ist kostentreibend und unwirt-
schaftlich. Dazu kommen noch die laufenden Kosten durch
die ständige Reinigung und Renovierung der Raucherräume.

Wenn das Rauchen in technisch belüfteten Räumen er-
laubt wird, wird nicht nur die Gesundheit der Beschäftigten
und Gäste gefährdet, es werden auch diejenigen Inhaber
benachteiligt, die die hohen Kosten für die Anschaffung, den
Betrieb und die Wartung von Lüftungssystemen nicht auf-
bringen können.

Wenn das Rauchen temporär in Festzelten erlaubt wird,
werden alle anderen gastronomischen Betriebe benachteiligt
und die lokale Gastronomie muss in dieser Zeit mit erheb-
lichen Umsatzeinbußen rechnen.

Wenn das Rauchen in Raucherclubs erlaubt wird, werden
alle anderen gastronomischen Betriebe, die ihre rauchenden
Gäste vor die Tür oder in den Raucherraum schicken
müssen, benachteiligt.

Wenn das Rauchen in Vereinsheimen und anderen Frei-
zeiteinrichtungen (so genannte Paragastronomie) erlaubt
wird, entsteht der professionellen Gastronomie ein
Schaden. 

Diese Publikation sowie Literaturbelege sind abrufbar im Internet unter: www.tabakkontrolle.de

Die führende Fachgesellschaft zu Belüftungsfragen
in den USA (American Society of Heating, Re-
frigerating and Air-Conditioning Engineers) hält der-
zeit ein Rauchverbot für das einzige Mittel, das mit
Tabakrauch verbundene Gesundheitsrisiko effektiv
zu eliminieren2. Die Weltgesundheitsorganisation
kommt in ihren Leitlinien zum Schutz vor Tabakrauch
am Arbeitsplatz und in der Öffentlichkeit zu

folgender Schlussfolgerung: „Mit Ausnahme einer
zu 100 Prozent rauchfreien Umgebung haben sich
alle Ansätze, z. B. Lüftungsanlagen, Filteranlagen für
die Luft und die Einrichtung von ausgewiesenen
Raucherbereichen (ob mit getrennten Lüftungs-
systemen oder nicht), wiederholt als unwirksam
erwiesen, und es gibt schlüssige wissenschaftliche
und anderweitige Erkenntnisse, dass technische An-
sätze nicht vor der Belastung durch Tabakrauch
schützen.“4

Raucherräume und Lüftungssysteme bieten keinen
hinreichenden Schutz vor den Gefahren des
Passivrauchens und gefährden die wirtschaftliche
Existenz vieler Gastronomiebetriebe. Die Einführung
einer vollständig rauchfreien Gastronomie ist ein
Gebot gesundheitspolitischer und wirtschaftlicher
Vernunft.
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